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Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein für die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Energieeinspar- und Energieeffizienztech-
nologien und Energieinnovationen – E3 
 

Bekanntmachung des Ministeriums für Energie-

wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes 

Schleswig-Holstein vom 06.03.2024 – V 243.  

 

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-

gen zur Förderung von Energieeinspar- und Ener-

gieeffizienztechnologien und Energieinnovationen – 

E3-Richtlinie – vom 8. Juni 2023 (Amtsbl. Schl. –H. 

S. 1599 wird wie folgt neu gefasst: 

Präambel 
 

Die Landesregierung Schleswig-Holstein bündelt 

ihre wirtschaftspolitischen Fördermaßnahmen unter 

dem Dach des Landesprogramms Wirtschaft 2021-

2027 (LPW 2021). Das Programm bildet den Rah-

men für die Förderung aus: 

 

• dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE), 

• der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) 

und 

• Mitteln des Landes. 

Mit dem LPW 2021 setzt die Landesregierung auf 

Investitionen in Innovation, Digitalisierung und De-

karbonisierung, um die wirtschaftliche Entwicklung 

Schleswig-Holsteins weiter voranzubringen. Flan-

kiert wird dies durch die Förderung einer leistungs-

fähigen und modernen Infrastruktur als Grundvo-

raussetzung für einen wettbewerbsfähigen Wirt-

schaftsstandort. 

 

Um der Bedeutung der Energiewende und des Kli-

maschutzes Rechnung zu tragen, hat die Landesre-

gierung beschlossen, 50% der EFRE-Mittel für kli-

maschutz- und energiewenderelevante Vorhaben 

einzusetzen. Mit dieser Richtlinie wird dazu beige-

tragen, dass Energieeffizienztechnologien und 

Energieinnovationen den Prozess zu einer treib-

hausgasneutralen Wirtschaft beschleunigen kön-

nen, um so das Ziel der Energiewende und eines  

treibhausgasneutralen Schleswig-Holstein bis 2040 

zu erreichen. Zudem gilt es, die Innovationskraft der 

Unternehmen in Verbindung mit Energieeffizienz- 

und Demonstrationsvorhaben zu stärken und aus-

zubauen. Der Technologietransfer in Form einer Zu-

sammenarbeit zwischen Unternehmen, For-

schungszentren und Hochschulen ist ebenfalls ein 

wichtiger Bestandteil auf dem Pfad der Dekarboni-

sierung der Wirtschaft.  

 

1. Förderziel, Zuwendungszweck und Rechts-
grundlage  

 
1.1 Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung von Vor-

haben zur Steigerung der Energieeffizienz, Sen-

kung des Energieverbrauchs und Reduzierung der 

CO2-Emissionen im Hinblick auf das Ziel der 

Treibhausgasneutralität bis 2040.  

Hierzu gehören insbesondere  

- die Einsparung von Energie in Produktions-

prozessen durch den Einsatz energieeffizi-

enter Prozesse und Prozesstechnologien,  

- die Entwicklung und Einführung von effi-

zienten Produktions- und Betriebsweisen,  

- die Implementierung von Querschnittstech-

nologien wie Mess-, Steuer- und Regel- so-

wie Automatisierungstechnik zur Aus-

schöpfung von Effizienz- und Einsparpo-

tenzialen,  

- der Einsatz intelligenter Elektronik und 

Steuerung,  

- Vernetzungslösungen, sowie durchdachte 

Gebäudesystemtechnik, die die oben ge-

nannten Ziele anstreben.   

 

Neben der Förderung von großen Unternehmen 

(nicht im Bereich der Energieinnovationen) und 

KMU ist auch die Förderung von Einrichtungen für 



 

 
2 

anwendungsnahe Forschung und Wissensver-

breitung und Institutionen, die mit Hochschulen 

kooperieren, möglich. 

 

Die Förderung erfolgt dabei mit Mitteln des EFRE 

und Landesmitteln.   

 

1.2 Das Land Schleswig-Holstein gewährt Zuwen-

dungen zur Förderung von Energieeinspar- und 

Energieeffizienztechnologien und Energieinnova-

tionen insbesondere nach Maßgabe:  

 

- dieser Richtlinie in Verbindung mit den Aus-

wahl- und Fördergrundsätzen und Regeln 

für die finanzielle Unterstützung im Rah-

men des Landesprogramms Wirtschaft 

2021-2027 (AFG LPW 2021), 

- der §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung 

(LHO),  

- der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 

der Landeshaushaltsordnung (LHO),  

- des Subventionsgesetzes für das Land 

Schleswig-Holstein (Landessubventions-

gesetz - LSubvG),  

- des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für 

das Land Schleswig-Holstein (Landesver-

waltungsgesetz - LVwG),  

- des Haushaltsgesetzes,  

- der Regelungen der Europäischen Union 

für Förderungen aus dem Europäischen 

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), 

- des EFRE-Programms 2021-2027 für 

Schleswig-Holstein,  

- der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 

Kommission vom 17. Juni 2014 zur Fest-

stellung der Vereinbarkeit bestimmter 

Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-

markt in Anwendung der Artikel 107 und 

108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (Allgemeine Gruppen-

freistellungsverordnung – AGVO, Amtsblatt 

EU L 187/1 vom 26. Juni 2014), zuletzt ge-

ändert durch die Verordnung (EU) 

2023/1315 vom 23. Juni 2023 (Amtsblatt 

EU L 167/1 vom 30. Juni 2023), hier sind 

maßgeblich:  

– der Artikel 25 „Beihilfen für Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben“,  

– der Artikel 38 „Investitionsbeihilfen für nicht ge-

bäudebezogene Energieeffizienzmaßnah-

men“.  

 

Maßgeblich sind die Regelungen in der jeweils 

geltenden Fassung.  

 

1.3 Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewäh-

rung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent-

scheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtge-

mäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel. 

 

1.4 Bei nicht ausreichend verfügbaren Haushalts-

mitteln wird die Bewilligungsbehörde im Einver-

nehmen mit dem Ministerium für Energiewende, 

Klimaschutz, Umwelt und Natur eine Auswahl der 

Vorhaben nach pflichtgemäßem Ermessen durch-

führen.  

Dabei kommen ergänzend zu den in Ziffer 4.1 de-

finierten Auswahlkriterien zur Anwendung:  

- absolute Höhe der CO2-Einsparung,  

- wirtschaftliches Potential. 

 

2. Gegenstand der Förderung 

 
2.1 Gefördert werden: 

 

  2.1.1  nicht gebäudebezogene investive Maßnah-

men zur Erhöhung der Energieeffizienz und 

dadurch Reduzierung der energiebedingten 

Treibhausgasemissionen;  

2.1.2 nicht gebäudebezogene investive Maßnah-

men zur energetischen Optimierung von in-

dustriellen und gewerblichen Anlagen und 

Prozessen;  

2.1.3 nicht gebäudebezogene investive Maßnah-

men zur Umstellung auf CO2-neutrale 
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Energieträger, sofern diese energieeffizi-

enter sind;   

2.1.4 nicht gebäudebezogene Investitionen in 

Querschnittstechnologien wie Mess-, 

Steuer- Regel- oder Automatisierungstech-

nik sowie zugehörige Software, sofern sie 

zur Verbesserung der Energieeffizienz der 

zu optimierten Anlagen und Prozesse bei-

trägt;  

2.1.5 Vorhaben, die zur Durchführung und Vor-

bereitung von Forschungs- und Entwick-

lungstätigkeiten (Durchführbarkeitsstudien) 

für neuartige Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen dienen, in denen tech-

nisch-wissenschaftliche Voraussetzungen 

für die Entwicklung neuer zukunftsorientier-

ter energieeffizienter Produkte, Verfahren 

oder Dienstleistungen geschaffen werden;  

2.1.6 Pilot- und Demonstrationsvorhaben, die auf 

die erstmalige Anwendung und Validierung 

neuer zukunftsorientierter energieeffizien-

ter Produkte, Verfahren oder Dienstleistun-

gen abzielen. 

 

2.2 Nicht gefördert werden insbesondere:  

 

- Investitionen im Zusammenhang mit der 

Produktion, Verarbeitung, Beförderung, 

Verteilung, Speicherung oder Verbrennung 

fossiler Brennstoffe;   

- Maßnahmen und Vorhabeninhalte, zu de-

ren Durchführung ein Gesetz oder eine be-

hördliche Anordnung verpflichtet;   

- Anlagen und Maßnahmen an Anlagen, die 

nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Mo-

dernisierung und den Ausbau der Kraft-

Wärme-Kopplung gefördert werden können 

(KWKG);   

- Anlagen und Maßnahmen an Anlagen, die 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) gefördert werden können;   

- Verbesserungen, die sicherstellen sollen, 

dass Unternehmen bereits angenommene 

Unionsnormen erfüllen, dies gilt auch, 

wenn die Unionsnormen noch nicht in Kraft 

getreten sind;  

- gebäudebezogene bauliche Maßnahmen, 

die zu Energieeffizienzen oder CO2-Ein-

sparungen führen.  

3. Zuwendungsempfängerinnen/ Zuwendungs-
empfänger (Begünstigte) 

 
3.1 Begünstigte der Zuwendung sind: 

 

3.1.1 Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in 

Schleswig-Holstein. Kleine und mittlere Un-

ternehmen (KMU) gemäß der Definition nach 

Anhang I der AGVO werden bevorzugt geför-

dert.   

 

3.1.2 Einrichtungen für anwendungsnahe For-

schung und Wissensverbreitung wie Uni-

versitäten, Hochschulen, Fachhochschulen 

und deren Gesellschaften oder außeruni-

versitäre Forschungseinrichtungen wie z. 

B. Forschungszentren der Helmholtz-Ge-

meinschaft, Institute oder Einrichtungen 

der Fraunhofer Gesellschaft, der Leibniz-

Gemeinschaft oder der Max-Planck-Gesell-

schaft mit Sitz oder Niederlassung in 

Schleswig-Holstein. Vorgenannte Einrich-

tungen können nur dann Begünstigte sein, 

wenn ein Kooperationsvorhaben mit einem 

Unternehmen gem. Ziffer 3.1.1. besteht.  

 

3.2  Begünstigte sind in vollem Umfang für die för-

derrechtskonforme Abwicklung des Vorhabens 

verantwortlich und haften dementsprechend ge-

genüber dem Zuwendungsgeber für den Fall einer 

etwaigen Rückforderung. Eine Weiterleitung der 

Zuwendung ist ausgeschlossen.  

 

3.3  Begünstigte nach Ziffer 3.1, die einer Rückfor-

derungsanordnung aufgrund eines früheren Be-

schlusses der Europäischen Kommission zur 

Feststellung der Unzulässigkeit einer von demsel-
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ben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Un-

vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-

kommen sind, darf keine Förderung nach dieser 

Richtlinie gewährt werden.  

 

3.4  Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von 

Art. 2 Nr. 18 der AGVO darf keine Förderung nach 

dieser Richtlinie gewährt werden1.  

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

 
4.1  Investive Maßnahmen müssen zu einer Minde-

rung der Treibhausgas-Emissionen um mindes-

tens 30 Prozent führen oder zur Senkung oder 

Vermeidung von mindestens 30 Prozent des fos-

silen Energieverbrauchs beitragen.  

 

4.2  Bei Antragstellung investiver Maßnahmen ist 

eine IST/SOLL-Analyse (Berechnung der Einspar-

potentiale) in einem von einem Energieberater er-

stellten Einsparkonzept vorzulegen. Die Energie-

beraterinnen und -berater müssen im Programm 

„Bundesförderung der Energieberatung für Nicht-

wohngebäude, Anlagen und Systeme: Modul 1“ 

(Energieaudit) gemäß der Richtlinie über die För-

derung von Energieberatung für Nichtwohnge-

bäude, Anlagen und Systemen zugelassen sein. 

Entsprechende Expertinnen und Experten finden 

sich bspw. auf der Webseite: www.energie-effizi-

enz-experten.de. Die Beratung muss für das bera-

tene Unternehmen hersteller-, anbieter-, produkt- 

und vertriebsneutral sowie technologieoffen erfol-

gen, sofern energieineffiziente Verfahren und 

Lock-in-Effekte in Bezug auf fossile oder in ande-

rer Weise umweltschädliche Energieträger ausge-

schlossen werden.  

 

4.3  Die Amortisationszeit des investiven Vorhabens 

muss ohne Inanspruchnahme einer Förderung 

insgesamt mehr als drei Jahre betragen, damit 

eine Förderung gewährt werden kann. 

                                            
1 Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung gilt für An-
tragsteller, die nicht in Schwierigkeiten sind. Für Unterneh-
men, die im Fischerei- und Aquakultursektor oder in der Pri-
märproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, 

4.4  Alle Förderanträge werden durch die Bewilli-

gungsbehörde (Ziffer 7.2) einer vorhabenspezifi-

schen Bewertung unterzogen. Dabei werden fol-

gende Auswahlkriterien in der Reihenfolge Ihrer 

Bedeutung herangezogen:  

- Beitrag des Vorhabens zu dem für das spezifi-

sche Ziel 2.1 „Förderung von Energieeffizienz 

und Verringerung Treibhausgasemissionen“ 

im EFRE-Programm festgelegten Indikator 

„Geschätzte jährliche Reduzierung der Treib-

hausgasemissionen (Tonnen CO2/Jahr)“, 

- Höhe der CO2-Einsparung im Vergleich zu ei-

ner konventionellen Lösung,  

- Übertragbarkeit auf andere Betriebe, 

- Größe des Unternehmens (kleine und mittlere 

Unternehmen werden bevorzugt gefördert),  

- Grad der Innovationsorientierung,  

- Beitrag zu den Querschnittszielen des EFRE-

Programms. 

 

4.5  Die Rahmenbedingungen des Vorhabens sind 

durch die Dokumentation der technischen und 

marktseitigen Erfolgsaussichten des Vorhabens 

zu belegen. Ferner sind der innovative Ansatz und 

die Neuheit des Vorhabens sowie die Kompetenz 

der Antragstellerin bzw. des Antragstellers zur 

Durchführung des Vorhabens nachzuweisen.  

 

4.6  Beihilfen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, 

wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der Arbei-

ten für das Vorhaben oder die Tätigkeit  

einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem betreffen-

den Mitgliedstaat gestellt hat. Die Angaben dieses 

sind in Ziffer 7. beschrieben.  

 

4.7  Bei einem geplanten Verbundvorhaben ist die 

wirksame Zusammenarbeit im Sinne von Artikel 2 

Nr. 90 der AGVO durch eine Vereinbarung zwi-

schen allen Partnerinnen und Partnern schriftlich 

gilt ebenfalls die AGVO-Definition des Begriffs “Unterneh-
men in Schwierigkeiten”, (vergleiche Art. 2 Abs. 1 Nr. 29 der 
Verordnung (EU) 2022/2473 sowie Art. 2 Nr. 59 der Verord-
nung (EU) 2022/2472). 
 

https://umweltministerium.vis.lr.landsh.de/vis/E4A77F91-50DB-4770-A0ED-9E36EAD2AF0D/webdav/1264911/www.energie-effizienz-experten.de
https://umweltministerium.vis.lr.landsh.de/vis/E4A77F91-50DB-4770-A0ED-9E36EAD2AF0D/webdav/1264911/www.energie-effizienz-experten.de
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in Form eines Kooperationsvertrages festzulegen. 

Der Kooperationsvertrag (s. Begriffsbestimmun-

gen im Anhang dieser Richtlinie) muss der Bewil-

ligungsbehörde vor der Bewilligung vorgelegt wer-

den. 

Im begründeten Ausnahmefall kann die Bewilli-

gung auf der Grundlage einer schriftlichen Grund-

satzerklärung (substantiierter Letter of Intent) er-

folgen. Die Vorlage des Kooperationsvertrages 

wird als eine auflösende Bedingung im Bewilli-

gungsbescheides festgelegt.  

 

Die Partnerinnen und Partner sind verpflichtet, 

sich untereinander fachlich und terminlich abzu-

stimmen, wie in der zu schließenden Kooperati-

onsvereinbarung festgelegt. Als Zusammenarbeit 

in diesem Sinne gilt nicht die Vergabe von Aufträ-

gen an Dritte. 

 

Die Partnerinnen und Partner haben insbesondere 

die Einhaltung des EU-Wettbewerbsrechts sicher-

zustellen. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

 
Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung in 

Form eines zweckgebundenen, nicht rückzahlba-

ren Zuschusses gewährt. 

 

5.1  Zuwendungsfähige Ausgaben  

Zuwendungsfähig sind Ausgaben, soweit sie ur-

sächlich im Zusammenhang mit dem Vorhaben 

stehen, zur Durchführung unbedingt erforderlich 

sind und den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit entsprechen.  

 

Bemessungsgrundlage sind die nachweisbaren 

zuwendungsfähigen Ausgaben, die unter Anle-

gung eines strengen Maßstabes für eine spar-

same, wirtschaftliche und zweckmäßige Erlan-

gung des Zuwendungszwecks unmittelbar entste-

hen. Es sind die Regelungen hinsichtlich der Zu-

wendungsfähigkeit von Ausgaben in Anhang I der 

AFG LPW 2021 zu beachten. 

 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben für investive 

Maßnahmen müssen mindestens 100.000 Euro 

betragen bei Förderungen, die eine Beihilfe dar-

stellen. Bei investiven Maßnahmen, müssen die 

Gesamtkosten des Vorhabens mehr als 200.000 

Euro betragen, wenn die Förderung keine Beihilfe 

darstellt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben müssen 

mindestens 100.000 Euro betragen. Die zuwen-

dungsfähigen Ausgaben für Durchführbarkeitsstu-

dien müssen mindestens 50.000 Euro betragen.  

 

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-

genden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, 

Leistungen Dritter) und der Eigenanteil der Be-

günstigten sind als Deckungsmittel für alle mit 

dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 

Ausgaben einzusetzen.  

 

Stellt die Förderung eine Beihilfe dar, sind nur die 

Kostenarten förderfähig, die der entsprechende 

Artikel der AGVO zulässt.  

 

5.1.1 Investive Maßnahmen 

Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben für Maß-

nahmen nach Ziffer 2.1.1 - 2.1.4 gehören:  

- Investitionsmehrkosten, die für die Verbesse-

rung der Energieeffizienz erforderlich sind. 

- Investitionsbezogene Nebenkosten, soweit sie 

der Einführung der neuen Maßnahme zuzu-

rechnen sind.  

 

Können bei einer Gesamtinvestition nach Ziffer 

2.1.1 - 2.1.4 die Investitionsmehrkosten, die für die 

Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich 

sind ermittelt werden, so werden diese anhand ei-

nes Vergleichs der Kosten der Investition mit de-

nen des kontrafaktischen Szenarios, d. h. ohne die 

Beihilfe, wie in der AGVO, Artikel 38, Abs. 3. Pkt. 

a) bis d) beschrieben, ermittelt.  
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5.1.2 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben bei For-

schungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie Ver-

bundvorhaben zählen:  

- Personalkosten für Forscher, Techniker und 

sonstiges Personal, soweit diese bei der Zu-

wendungsempfängerin bzw. beim Zuwen-

dungsempfänger angestellt sind und für das 

Vorhaben eingesetzt werden.  

- Personalkosten werden grundsätzlich gemäß 

Anhang I Ziffer 1.4 der AFG LPW 2021 als Kos-

ten je Einheit pauschal berechnet. Das geltend 

gemachte Mengengerüst (geleistete Arbeits-

stunden) ist für ausschließlich oder zu einem 

festen Anteil ihrer Arbeitszeit im geförderten 

Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter über ein vom Arbeitgeber ausgestelltes Do-

kument nachzuweisen, in dem der feste Pro-

zentsatz der pro Monat für das Vorhaben ge-

leisteten Arbeitszeit angegeben ist. Für zeit-

weise bzw. in schwankendem Umfang im ge-

förderten Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind Stundennachweise zu führen 

und zum Nachweis des geltend gemachten 

Mengengerüsts (geleistete Arbeitsstunden) 

vorzulegen. Pro Jahr können höchstens 1.720 

Stunden pro Person anerkannt werden.  

- Ein anteiliges Mitwirken einer Geschäftsführe-

rin oder eines Geschäftsführers ist zuwen-

dungsfähig, wird jedoch auf höchstens 860 

Stunden pro Jahr begrenzt.  

 

Die Restkosten eines Vorhabens, welche keine di-

rekten Personalkosten sind, werden pauschal mit 

bis zu 40 % der förderfähigen direkten Personal-

kosten festgesetzt. Hierzu gehören folgende Kos-

ten:  

- Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit 

und solange sie für das Vorhaben genutzt wer-

den; 

- Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für 

unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips 

von Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Pa-

tente, sowie  

- Kosten für Beratung und gleichwertige Dienst-

leistungen, die ausschließlich für das Vorha-

ben genutzt werden.  

 

5.1.3 Durchführbarkeitsstudien 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben bei Durchführ-

barkeitsstudien (Ziffer 2.1.5) sind die Kosten der 

Studie, insbesondere Fremdleistungen, Personal-

kosten und Sachleistungen. Die Restkosten der 

Studie werden pauschal in Höhe 15% der förderfä-

higen direkten Personalkosten festgesetzt. Die di-

rekten Personalkosten werden grundsätzlich ge-

mäß Anhang I Ziffer 1.4 der AFG LPW 2021 als Kos-

ten je Einheit pauschal berechnet. Es gelten die wei-

teren Ausführungen aus Ziffer 5.1.2. 

 

5.1.4 Weitere Regelungen 

Nicht gefördert werden insbesondere  

- Rabatte und Skonti, unabhängig davon, ob sie in 

Anspruch genommen werden,  

- CO2-Einsparungen, die durch den Betrieb von 

Anlagen erzielt werden, die dauerhaft aus-

schließlich mit fossilen Energieträgern betrieben 

werden können.  

 

Die Bestimmungen des jeweils geltenden Vergabe-

rechts sind einzuhalten.  

 

Bei Begünstigten, die allgemein oder für das betref-

fende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 

Umsatzsteuergesetz (UStG) berechtigt sind, sind 

nur die Nettoausgaben förderfähig. 

 

Eigenleistungen von Partner- oder verbundenen 

Unternehmen sind nur in Höhe der nachgewiesenen 

Selbstkosten zuwendungsfähig.  

 

5.2  Eigenanteil  

Eine Förderung ist nur möglich, wenn die Gesamtfi-

nanzierung des Vorhabens gesichert ist. Es ist da-

her nachzuweisen, dass der Eigenanteil getragen 

werden kann. Ein angemessener Eigenanteil der 
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bzw. des Begünstigten von mindestens 10% ist, un-

abhängig von der Herkunft der Fördermittel, unab-

dingbar.   

 

5.3  Höhe der Förderung  

5.3.1 Für Beihilfen für Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben nach Artikel 25 AGVO beträgt die 

Höhe der Förderung:  

- bis zu 25 % der beihilfefähigen Kosten für expe-

rimentelle Entwicklung,  

- bis zu 50 % der beihilfefähigen Kosten für indust-

rielle Forschung,   

- bis zu 50 % der beihilfefähigen Kosten für Durch-

führbarkeitsstudien.  

 

Die Förderung für die experimentelle Entwicklung, 

die industrielle Forschung und die Durchführbar-

keitsstudien kann wie folgt erhöht werden:  

- um 10 Prozentpunkte für mittlere Unternehmen,  

- um 20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen.  

 

Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Förderung um 

weitere 15 Prozentpunkte bis auf maximal 80 % 

möglich, wenn das Vorhaben als wirksame Zusam-

menarbeit (siehe Anhang):  

- zwischen Unternehmen, von denen mindestens 

eines ein KMU ist, wobei kein einzelnes Unter-

nehmen mehr als 70 % der förderfähigen Kosten 

bestreitet, oder  

- zwischen einem Unternehmen und einer oder 

mehreren Einrichtungen für Forschung und Wis-

sensverbreitung, wobei letztere mindestens 10 

% der beihilfefähigen Kosten trägt/tragen und 

das Recht hat/haben, ihre eigenen Forschungs-

ergebnisse zu veröffentlichen,  

 

durchgeführt wird.  

 

Bei Vorhaben an Einrichtungen für Forschung 

und Wissensverbreitung kann die Förderung auf 

bis zu 80 % erhöht werden, sofern sich die För-

derung ausschließlich auf nichtwirtschaftliche 

Tätigkeiten erstreckt bzw. die Forschungsein-

richtung fast ausschließlich für eine nichtwirt-

schaftliche Tätigkeit genutzt wird. Übt eine Ein-

richtung sowohl wirtschaftliche als auch nicht-

wirtschaftliche Tätigkeiten aus, muss sie über 

die jeweiligen Kosten, ihre Finanzierung und Er-

löse getrennt Buch führen. 

 

5.3.2 Für Beihilfen nach Artikel 38 AGVO beträgt die 

Höhe der Förderung: 

- bis zu 50 % für kleine Unternehmen, 

- bis zu 40 % für mittlere Unternehmen, 

- bis zu 30 % für große Unternehmen.  

 

5.4  Höchstbeträge 

Eine Einzelbeihilfe auf Grundlage dieser Förder-

richtlinie ist je nach Art des Vorhabens auf Höchst-

beträge begrenzt. Die maximale Zuwendung wird 

auf 2 Mio. EUR je Förderfall begrenzt.  

Die Kumulierungsregeln nach Artikel 8 AGVO sind 

zu beachten.  

 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen  
6.1 Subventionserhebliche Tatsachen  

Die im Antrag und in den sonstigen einzureichenden 

Unterlagen als subventionserheblich benannten An-

gaben sind subventionserheblich im Sinne der 

Strafvorschriften zum Subventionsbetrug gem. § 

264 Strafgesetzbuch (StGB) und des § 1 Lan-

dessubventionsgesetzes. Zudem ist eine Erklärung 

über die Kenntnis dieser subventionserheblichen 

Tatsachen abzugeben. Ändern sich subventionser-

hebliche Tatsachen, ist dies der Bewilligungsbe-

hörde unverzüglich mitzuteilen. Bei vorsätzlichen o-

der leichtfertigen Falschangaben muss mit einer 

Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs gerech-

net werden.  

 

6.2 Kumulierung  

Nach dieser Richtlinie gewährte Förderungen kön-

nen kumuliert werden mit anderen staatlichen Bei-

hilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche 

bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen, sowie 

mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich 
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teilweise oder vollständig überschneidenden beihil-

fefähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Ku-

mulierung die höchste nach der AGVO für diese Bei-

hilfen geltende Beihilfeintensität beziehungsweise 

der höchste nach der AGVO für diese Beihilfen gel-

tende Beihilfebetrag nicht überschritten wird (ver-

gleiche Artikel 8 Abs. 3 AGVO).  

 

6.3  Zweckbindung  

Die Begünstigten sind an die Erfüllung der mit der 

Förderung verbundenen Voraussetzungen und des 

Zuwendungszwecks für einen bestimmten Zeitraum 

gebunden (Zweckbindung). Die Zweckbindung be-

trägt je nach Art und Ausgestaltung des jeweiligen 

Vorhabens bis zu 20 Jahre und wird im Zuwen-

dungsbescheid festgelegt. Die Zuwendung ist zu er-

statten, wenn das Unternehmen bzw. die schleswig-

holsteinische Betriebstätte innerhalb von 5 Jahren 

aufgegeben oder aus Schleswig-Holstein heraus-

verlagert wird (Standortbindung).  

 

6.4  Evaluierung  

Im Hinblick auf die Förderung aus dem EFRE unter-

liegen die geförderten Vorhaben einer ständigen 

Begleitung und Bewertung anhand finanzieller und 

materieller Indikatoren. 

Die Abwicklung und Prüfung der Vorhaben macht 

die Speicherung und Verarbeitung von personenbe-

zogenen sowie im Zusammenhang mit der Förde-

rung stehenden Daten der bzw. des Antragstellen-

den erforderlich. Diese wird gestützt auf die Artikel 

69, 72-77 der Verordnung (EU) 2021/1060 in Ver-

bindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c) der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverord-

nung). Details sind dem Informationsblatt zur Daten-

verarbeitung im LPW 2021 zu entnehmen. 

Mit der Durchführung von Evaluierungen und Er-

folgsmessungen kann das für Wirtschaft zuständige 

Ministerium wissenschaftliche Einrichtungen beauf-

tragen. Die Zuwendungsempfängerin bzw. der Zu-

wendungsempfänger erklärt sich damit einverstan-

den, an Evaluierungen teilzunehmen. Die Auswer-

tungsergebnisse enthalten lediglich anonymisierte 

oder öffentlich (über die Liste der Vorhaben) zu-

gängliche Daten. Auch Einrichtungen des Landes 

Schleswig-Holstein, des Bundes oder der Europäi-

schen Union können anonymisierte Daten für Zwe-

cke der Statistik und der Erfolgskontrolle über die 

Wirksamkeit des Förderprogramms auswerten und 

die Ergebnisse veröffentlichen. 

Für die Dauer von bis zu fünf vollen Kalenderjahren 

nach Abschluss des Vorhabens ist der Bewilli-

gungsbehörde Bericht über die Verwertung des Vor-

habens sowie gegebenenfalls dessen Auswirkun-

gen auf die Unternehmensentwicklung unter An-

gabe der Beschäftigungseffekte auf entsprechen-

den Formblättern zu erstatten (Verwertungsbe-

richte). Der genaue Zeitraum wird im Zuwendungs-

bescheid festgelegt. 

 

6.5  Informations- und Kommunikationsverpflichtung  

Die Begünstigten verpflichten sich mit der Annahme 

der Zuwendung, Informations- und Kommunikati-

onsmaßnahmen gemäß Artikel 50 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/1060 durchzuführen. Mit der Annahme der 

Zuwendung nehmen die Begünstigten gleichzeitig 

die Aufnahme der Daten in die öffentliche Liste der 

Vorhaben gemäß Artikel 49 Abs. 5 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/1060 zur Kenntnis.  

Bei Begünstigten nach Ziffer 3.1 werden Einzelbei-

hilfen von über 100.000 Euro zusätzlich gemäß Ar-

tikel 9 Abs. 1 Buchst. c mit den im Anhang III der 

AGVO genannten Angaben auf der gesonderten 

Beihilfe-Website https://webgate.ec.eu-

ropa.eu/competition/transparency/public?lang=de 

gelistet. Bei nicht unter Abschnitt 2 a der AGVO fal-

lenden Begünstigten in der Primärerzeugung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse und Begünstigten in 

der Fischerei und Aquakultur liegt dieser Schwellen-

wert bei mehr als 10.000 Euro.  

 

Einzelheiten zu den Kommunikationsverpflichtun-

gen und der Aufnahme von Daten in den beiden vor-

stehend genannten Fällen sind den AFG LPW 2021 

zu entnehmen.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de
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6.6  Ausschluss der Förderung/Rückforderungsan-

ordnung 

Die Begünstigten verpflichten sich, der Bewilli-

gungsbehörde mit der Antragstellung sowie vor je-

der Auszahlung mitzuteilen, ob eine von ihr bzw. 

ihm zuvor erhaltene Zuwendung von der Europäi-

schen Kommission für formell oder materiell rechts-

widrig erklärt und eine diesbezügliche Rückforde-

rungsentscheidung erlassen wurde.  

 

Die Auszahlung der Zuwendung unterbleibt dann so 

lange, bis die erhaltene Zuwendung in Umsetzung 

der Rückforderungsentscheidung der Europäischen 

Kommission vollständig und verzinst zum Referenz-

zins, der für die Berechnung des Subventionsäqui-

valents von Beihilfen verwendet wird, zurückgezahlt 

oder auf ein Sperrkonto eingezahlt wurde. Dies gilt 

bei tranchenweiser Auszahlung der Zuwendung 

auch für zukünftig ergehende Rückforderungsent-

scheidungen; diese sind der Bewilligungsbehörde 

unverzüglich mitzuteilen. 

 

6.7  Umsetzung klima- und umweltpolitischer Vorga-

ben der Europäischen Kommission 

Es dürfen gem. Artikel 9 Abs. 4 der Verordnung (EU) 

2021/1060 nur Vorhaben gefördert werden, die die 

klima- und umweltpolitischen Standards und Priori-

täten der Europäischen Union beachten und die 

keine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele 

im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 

2020/852 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Er-

leichterung nachhaltiger Investitionen (sog. Taxono-

mieverordnung EU 2020/852) verursachen. Bei der 

Projektauswahl werden die Auswirkungen eines 

Vorhabens im Rahmen der Bewertung des Quer-

schnittsziels „Nachhaltige Entwicklung“ geprüft. 

 

7. Verfahren 
Die oder der Begünstigte hat gem. Artikel 6 Abs. 2 

AGVO vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben 

oder die Tätigkeit einen schriftlichen Antrag zu stel-

len, der mindestens die folgenden Angaben ent-

hält: Name und Größe des Unternehmens, Be-

schreibung des Vorhabens mit Angabe des Be-

ginns und des Abschlusses, Standort des Vorha-

bens, Kosten des Vorhabens, Art der Beihilfe und 

Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen 

Förderung.  

 

7.1  Vorzeitiger Maßnahmenbeginn 

Gemäß Ziffer 1.3 der VV zu § 44 LHO dürfen Zu-

wendungen zur Förderung eines Vorhabens nur für 

solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht 

begonnen worden sind. Hiervon abweichend darf 

mit dem Projekt vor der abschließenden Förderent-

scheidung nur dann begonnen werden (sogenann-

ter vorzeitiger Maßnahmenbeginn), wenn die bewil-

ligende Stelle dies auf Antrag schriftlich genehmigt. 

Der schriftliche Antrag auf Zulassung des vorzeiti-

gen Maßnahmenbeginns muss bereits die oben ge-

nannten Mindestangaben enthalten. Das Finanzie-

rungsrisiko tragen die Antragstellenden. 

 

Der Kauf von Grundstücken und Vorarbeiten wie die 

Einholung von Genehmigungen und die Erstellung 

vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als 

Beginn der Maßnahme, es sei denn, die Vornahme 

dieser Tätigkeiten entspricht dem alleinigen Zweck 

der Zuwendung. Bei Baumaßnahmen gelten Pla-

nung und Bodenuntersuchung sowie sonstige vor-

bereitende Maßnahmen einschließlich Planungs- 

und Beratungsleistungen nicht als Beginn der Maß-

nahme. 

 

7.2 Antrags- und Bewilligungsverfahren  

Bewilligungsbehörde ist die Wirtschaftsförderung 

und Technologietransfer Schleswig-Holstein  

GmbH, Lorentzendamm 24, 24103 Kiel.  

Anträge sind vor Beginn eines Vorhabens grund-

sätzlich formgebunden unter Beifügung prüffähiger, 

den Anforderungen der Förderrichtlinie entspre-

chender Unterlagen bei der Bewilligungsbehörde 

einzureichen. Die Bewilligungsbehörde stellt die für 

die Antragstellung und die weitere Abwicklung erfor-
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derlichen Informationen, Formulare und den digita-

len Zugang zur elektronischen Antragstellung auf ih-

rer Internetseite www.wtsh.de bereit. Vor dem Be-

ginn der Arbeiten für das Vorhaben oder die Tätig-

keit muss ein schriftlicher Förderantrag gestellt wer-

den.  

Das Verfahren zur Bewertung von Zuwendungsfä-

higkeit und Förderwürdigkeit des Förderantrages 

sowie zur Bewilligung richtet sich nach den AFG 

LPW 2021 in der jeweils geltenden Fassung. 

Das Antragsverfahren und die Prüfung des Vorha-

bens erfolgt in zwei Stufen: 

→ Stufe 1 – Projektvorschlag 

In der ersten Stufe der Antragstellung erfolgt an-

hand des eingereichten Projektvorschlags und der 

projektbezogenen Unterlagen (digital oder in Pa-

pierform) zunächst eine technische und ggf. markt-

bezogene Einschätzung dahingehend, ob das ge-

plante Vorhaben grundsätzlich förderfähig und för-

derwürdig ist. Das Prüfergebnis teilt die Bewilli-

gungsbehörde der Antragstellerin bzw. dem Antrag-

steller mit und empfiehlt bei einer positiven Ein-

schätzung die Antragstellung. Aus der Einreichung 

eines Projektvorschlags kann kein Rechtsanspruch 

auf eine Förderung abgeleitet werden. 

Die Prüfung, ob die Förderung eines Vorhabens ggf. 

keine Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Abs.  1 AEUV 

darstellen könnte, und deren Ergebnis sind eben-

falls in jedem Einzelfall zu dokumentieren.  

→ Stufe 2 – Förderantrag 

In der zweiten Stufe der Antragstellung ist auf Basis 

des Projektvorschlags sowie möglicher Anmerkun-

gen der Bewilligungsbehörde ein formgebundener 

Förderantrag zu stellen. Die Bewilligungsbehörde 

stellt die für die Antragstellung und die weitere Ab-

wicklung erforderlichen Informationen, Formulare 

und den digitalen Zugang zur elektronischen An-

tragstellung auf ihrer Internetseite www.wtsh.de be-

reit. 

Dem Antrag sind prüffähige Unterlagen nach Ziffer 

3.1.1 AFG LPW 2021 und nach Ziffer 4 dieser Richt-

linie beizufügen. 

7.3 Auszahlungsverfahren  

Der Zuschuss oder Teile davon dürfen nur insoweit 

und nicht eher ausgezahlt werden, als die zuwen-

dungsfähigen Ausgaben von den Begünstigten ge-

tätigt, zahlenmäßig nachgewiesen und von der Be-

willigungsbehörde geprüft wurden (Ausgabenerstat-

tungsprinzip).  

Voraussetzung für die Auszahlung ist das Einrei-

chen eines förmlichen Erstattungsantrags. Dem Er-

stattungsantrag sind die Rechnungsbelege der Aus-

gaben sowie die mit diesen Ausgaben gegebenen-

falls in Zusammenhang stehenden weitere Unterla-

gen als elektronische Kopie oder als gleichwertige 

Buchungsbelege beizufügen. 

Der Erstattungsantrag kann gem. den Vorgaben der 

Europäischen Kommission grundsätzlich nur elekt-

ronisch eingereicht werden. Die Bewilligungsbe-

hörde stellt die für die Einreichung erforderlichen In-

formationen und den digitalen Zugang zur elektroni-

schen Einreichung auf ihrer Internetseite unter 

www.wtsh.de bereit. Auf schriftlichen Antrag (Post 

oder Mail) kann die Bewilligungsbehörde die Einrei-

chung in Papierform ausnahmsweise zulassen. 

Die mit den Erstattungsanträgen eingereichten Un-

terlagen werden als zahlenmäßige Zwischennach-

weise anerkannt. Sofern im Zuwendungsbescheid 

ein weiterführendes Berichtswesen (Fortschrittsbe-

richte) festgelegt wurde, kann dieses die ansonsten 

erforderlichen jährlichen Sachberichte zum Zwi-

schennachweis ersetzen. 

 

7.4  Verwendungsnachweisverfahren  

Der Verwendungsnachweis nach Nummer 6 der All-

gemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung (ANBest-P) besteht jeweils 

aus dem zahlenmäßigen Nachweis über die Pro-

jekteinnahmen und -ausgaben und dem Sachbe-

richt, der von den Begünstigten zu erstellen ist.  

Dieser ist gem. ANBest-P der Bewilligungsbehörde 

innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des 

Bewilligungszeitraumes einzureichen.  

https://umweltministerium.vis.lr.landsh.de/vis/E4A77F91-50DB-4770-A0ED-9E36EAD2AF0D/webdav/1264911/www.wtsh.de
http://www.wtsh.de/
http://www.xxx/
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Der Verwendungsnachweis kann gem. den Vorga-

ben der Europäischen Kommission grundsätzlich 

nur elektronisch eingereicht werden. Die Bewilli-

gungsbehörde stellt die für die Einreichung erforder-

lichen Informationen und den digitalen Zugang zur 

elektronischen Einreichung auf ihrer Internetseite 

www.wtsh.de Fehler! Linkreferenz ungül-
tig. bereit. Auf schriftlichen Antrag (Post oder Mail) 

kann die Bewilligungsbehörde die Einreichung in 

Papierform ausnahmsweise zulassen. 

7.5 Ausnahmen  

Ergibt sich bei der Anwendung dieser Richtlinie eine 

im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte oder liegen 

besondere landespolitische Interessen vor, können 

gegebenenfalls vom Ministerium für Energiewende, 

Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schles-

wig-Holstein im Einvernehmen mit dem für Wirt-

schaft zuständigen Ministerium Ausnahmen zuge-

lassen werden. Bei Ausnahmen von den VV zu § 44 

LHO ist zusätzlich das Einvernehmen des Finanz-

ministeriums erforderlich. 

Erfolgt die Förderung ausschließlich mit Landesmit-

teln, dann entscheidet über etwaige Ausnahmen 

von dieser Richtlinie das Ministerium für Energie-

wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur. Bei Aus-

nahmen von den VV zu § 44 LHO ist zusätzlich das 

Einvernehmen des Finanzministeriums erforderlich. 

Die Ausnahmen müssen von den einschlägigen bei-

hilferechtlichen Grundlagen gedeckt sein. 

 

7.6 Zu beachtende Vorschriften  

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 

der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 

Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 

erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbeschei-

des und die Rückforderung der gewährten Zuwen-

dung nebst Zinsen gelten die Verwaltungsvorschrif-

ten (VV) zu § 44 LHO in Verbindung mit den ent-

sprechenden Regelungen des Landesverwaltungs-

gesetzes (§§ 116, 117, 117 a LVwG), soweit nicht in 

dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden 

sind, sowie die Bestimmungen der Europäischen 

Kommission. 

 

8. Nachhaltigkeitscheck  

 
Ergebnis des Nachhaltigkeitschecks ist: 

Die Richtlinie hat positive Auswirkungen auf „Infra-

struktur und Klimaschutz“, „Nachhaltiges Wirtschaf-

ten und Ressourcenschutz“ und „Globale Verant-

wortung“. Das Vorhaben führt in der Treibhausgas-

bilanz in Schleswig-Holstein zu sinkenden Treib-

hausgasemissionen.  

9. Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-

chung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein in Kraft 

und ersetzt die Richtlinie vom 8.6.2023.  

 

Die Laufzeit dieser Förderrichtlinie ist bis zum Zeit-

punkt des Auslaufens der AGVO zuzüglich einer An-

passungsperiode von sechs Monaten, mithin bis 

zum 30. Juni 2027 befristet. Sollte die zeitliche An-

wendung der AGVO ohne die Beihilferegelung be-

treffende relevante inhaltliche Veränderungen ver-

längert werden, verlängert sich die Laufzeit dieser 

Förderrichtlinie entsprechend, aber nicht über den 

31.12.2029 hinaus. Sollte die AGVO nicht verlän-

gert und durch eine neue AGVO ersetzt werden, o-

der sollten relevante inhaltliche Veränderungen der 

derzeitigen AGVO vorgenommen werden, wird eine 

den dann geltenden Freistellungsbestimmungen 

entsprechende Nachfolge-Förderrichtlinie bis min-

destens 31.12.2029 in Kraft gesetzt werden. 

 

  

http://www.wtsh.de/
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Anhang – Begriffsbestimmungen 
 

KMU  

Maßgeblich für die Feststellung der Unternehmensgröße ist die Definition der kleinen und mittleren Unterneh-

men (KMU) nach Anhang I der AGVO: Als Unternehmen gilt jede Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausübt – unabhängig von ihrer Rechtsform. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie gelten für KMU 

folgende Schwellenwerte: 

Mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die 

- weniger als 250 Personen beschäftigen und 

- einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchs-

tens 43 Mio. Euro beläuft. 

Kleine Unternehmen sind Unternehmen, 

- die weniger als 50 Personen beschäftigen und 

- dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. Euro nicht übersteigt. 

Für Unternehmen, an denen andere Unternehmen oder Institutionen beteiligt sind bzw. für Unternehmen, auf 

die andere Unternehmen oder Institutionen einen beherrschenden Einfluss ausüben (Partnerunternehmen 

und verbundene Unternehmen), gelten gemäß Anhang I der AGVO besondere Regeln zur Feststellung des 

KMU-Status. Gleiches gilt auch für Unternehmen, die an anderen Unternehmen beteiligt sind oder beherr-

schenden Einfluss ausüben. 

Große Unternehmen 

Große Unternehmen sind sämtliche Unternehmen, welche die Voraussetzungen des Anhangs I der AGVO 

nicht erfüllen (siehe oben).  

Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung 

Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute, Technologie-Transfer-Einrichtungen, Innovations-

mittler, forschungsorientierte physische oder virtuelle Kooperationseinrichtungen, unabhängig von ihrer 

Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe darin be-

steht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder Experimentelle Entwicklung zu betrei-

ben oder die Ergebnisse derartiger Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu ver-

breiten. 

Übt eine solche Einrichtung auch wirtschaftliche Tätigkeiten aus, muss sie über deren Finanzierung, Kosten 

und Erlöse getrennt Buch führen. Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglied bestim-

menden Einfluss auf eine solche Einrichtung ausüben können, darf kein bevorzugter Zugang zu den von ihr 

erzielten Forschungsergebnissen gewährt werden. 

 

Weitere Erläuterungen zu den förderfähigen Kosten gemäß Ziffer 5: 

 

Personalkosten  

Förderfähig sind die Kosten für das am Vorhaben mitwirkende Personal. 

Im Rahmen von Beihilfen nach Artikel 25 AGVO sind Personalkosten förderfähig für Forscher, Techniker und 
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sonstiges Personal, soweit diese bei den Begünstigten angestellt sind und für das Vorhaben eingesetzt wer-

den. Hierzu gehört nicht das Personal von verbundenen oder Partnerunternehmen. Kosten für dieses Perso-

nal sind nur im Rahmen von Fremdleistungen in Höhe der Selbstkosten förderfähig (vgl. Ziffer 5.1). 

Personalkosten werden grundsätzlich gemäß Anhang I Ziffer 1.4 der AFG LPW 2021 als Kosten je Einheit 

pauschal berechnet. Das geltend gemachte Mengengerüst (geleistete Arbeitsstunden) ist für ausschließlich 

oder zu einem festen Anteil ihrer Arbeitszeit im geförderten Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

über ein vom Arbeitgeber ausgestelltes Dokument nachzuweisen, in dem der feste Prozentsatz, der pro Mo-

nat für das Vorhaben geleisteten Arbeitszeit angegeben ist. Für zeitweise bzw. in schwankendem Umfang im 

geförderten Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Stundennachweise zu führen und zum 

Nachweis des geltend gemachten Mengengerüsts (geleistete Arbeitsstunden) vorzulegen.  

Personalkosten können im Ausnahmefall wahlweise von Einrichtungen für Forschung und Wissensverbrei-

tung sowie ähnlichen Einrichtungen der öffentlichen Hand stattdessen in Höhe der tatsächlich entstandenen 

Kosten nachgewiesen werden. Förderfähig sind die Personalkostenbestandteile gemäß Ziffer 1.6 a) des An-

hangs I der AFG LPW 2021. 

 
Restkosten 
In Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß Ziffer 2.1.5 wird für Begünstigte nach Ziffer 3.1 ein 

Pauschalsatz von bis zu 40 Prozent der direkten förderfähigen Personalkosten zur Ermittlung der Restkosten 

des Vorhabens angesetzt. Mit dieser Restkostenpauschale sind alle übrigen Kosten des Vorhabens abge-

deckt, die gemäß Artikel 25 AGVO förderfähig sind.  

 
Experimentelle Entwicklung 
Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher 

und sonstiger einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, in beliebigen Bereichen, Technologien, 

Branchen oder Wirtschaftszweigen (u.a. digitale Branchen und Technologien wie Hochleistungsrechnen, 

Quantentechnologien, Blockchain-Technologien, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Big Data und Cloud-

Technologien) neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen einschließlich digitaler Pro-

dukte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel auch Tätigkeiten zur Kon-

zeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die experimentelle 

Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekten sowie die Er-

probung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem für die 

realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser Maßnahmen 

darin besteht, im Wesentlichen noch nicht feststehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu 

verbessern. Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen 

und Pilotprojekten einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt handelt 

und dessen Herstellung allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre. Die experimentelle 

Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden Produkten, Pro-

duktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen Prozessen, 

selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten. 

 
Industrielle Forschung 
Planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem 

Ziel, in beliebigen Bereichen, Technologien, Branchen oder Wirtschaftszweigen (u.a. digitale Branchen und 
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Technologien wie Hochleistungsrechnen, Quantentechnologien, Blockchain-Technologien, künstliche Intelli-

genz, Cybersicherheit, Big Data und Cloud-Technologien) neue oder erheblich verbesserte Produkte, Verfah-

ren oder Dienstleistungen einschließlich digitaler Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln 

oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizufüh-

ren. Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau 

von Prototypen in einer Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehen-

den Systemen sowie auch von Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere die Vali-

dierung von technologischen Grundlagen notwendig ist. 

 
Durchführbarkeitsstudie  
Bewertung und Analyse des Potenzials eines Vorhabens mit dem Ziel, die Entscheidungsfindung durch objek-

tive und rationale Darlegung seiner Stärken und Schwächen sowie der mit ihm verbundenen Möglichkeiten und 

Gefahren zu erleichtern und festzustellen, welche Ressourcen für seine Durchführung erforderlich wären und 

welche Erfolgsaussichten das Vorhaben hätte.  

 
Wirksame Zusammenarbeit 
Arbeitsteilige Zusammenarbeit von mindestens zwei unabhängigen Partnern mit Blick auf einen Wissens- 

oder Technologieaustausch oder auf ein gemeinsames Ziel, wobei die Partner den Gegenstand des 

Verbundprojekts gemeinsam festlegen, einen Beitrag zu seiner Durchführung leisten und seine Risiken und 

Ergebnisse teilen. Diese Art der Zusammenarbeit wird als Verbundvorhaben bezeichnet. Die Gesamtkosten 

des Vorhabens können von einem oder mehreren Partnern getragen werden, so dass andere Partner von 

den finanziellen Risiken des Vorhabens befreit sind. Auftragsforschung und die Erbringung von Forschungs-

leistungen gelten nicht als Formen der Zusammenarbeit. Unabhängige Partner sind Unternehmen, die nicht 

Partner- oder verbundene Unternehmen im Sinne der KMU-Definition sind. 
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